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D ie Wohnungspreise sind
laut einer Untersuchung

von ImmoScout24 im letzten
Quartal des vergangenen Jahrs
erstmals seit 2020 in den acht
Metropolen gestiegen – im Be-
stand und imNeubau. „Wir se-
hen dort ein Plus von einem
Prozent“, sagt Gesa Crockford,
GeschäftsführerinvonImmoS-
cout24. Wohnungsbesitzer in
Großstädten könnendie Situa-
tion für sich nutzen. Sollten
Immobilienbesitzerinnen und
-besitzer sich dafür entschei-
den, eine Wohnung oder ein
Hauszuverkaufen,gibteseini-
geszubeachten.WelcheDoku-
mente müssen vorliegen? Soll
der Verkauf privat oder mit
Makler geschehen? Wie lässt
sich ein realistischer Preis fin-
den?

NotwendigeDokumente
Eine vollständige Unterlagen-
mappe ist beim Immobilien-
verkauf unerlässlich – je nach
Vermietungsstatus variieren
die Anforderungen. Zunächst
müssen rechtliche Grundla-
gen wie ein aktueller Grund-
buchauszug (maximaldreiMo-
nate alt) mit allen Belastungen
und Eigentumsverhältnissen
sowie ein gültiger Energieaus-
weis vorliegen. „Der Ener-
gieausweis ist seit vergange-
nem Jahr verpflichtend“, sagt
PeterHettenbach,Gründerdes
Schwetzinger Marktfor-
schungsinstituts, IIB Institut.
Verstöße könnten mit Strafen
von bis zu 15 000 Euro geahn-
detwerden.
Bei Eigentumswohnungen

istdieTeilungserklärungzwin-
gend. Sie weist die Miteigen-
tumsanteile am Gebäude aus.
Außerdem müssen Protokolle
der letzten drei Eigentümer-
versammlungen, der Wirt-
schaftsplan, Hausgeldabrech-
nungen sowie Angaben zur In-
standhaltungsrücklage vorge-
legt werden. Bei vermieteten
Wohnungen kommen Miet-
verträge, Nebenkostenabrech-
nungen und Nachweise über
Mietsicherheitenhinzu.
Vollständige Transparenz

über geplante Sanierungen,
Sonderumlagen und Informa-
tionen zum energetischen Zu-
stand sind Pflicht. „Verschwie-
gene Risiken führen oft zu
Nachverhandlungen oder ge-
richtlichen Auseinanderset-
zungen“, warnt Bernhard Bau-
er, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung des Sparkassen-Immobi-
lien-Service (SIS) in München.
Besonders Maßnahmen an

Dach oder Fassade verursach-
ten schnell fünfstellige Kos-
ten.

Bewertungder eigenen
Immobilie
„Als Vorab-Informationsin-
strument zur Kaufpreisfin-
dung sind einige Online-Tools
am Markt“, sagt Hettenbach,
dessen Institut auch eine sol-
che Analyse zum Beispiel un-
ter dem Dach der Sparkassen
anbietet. Die Tools böten eine
erste Preisindikation. Anderer-
seitsdienteneinigeTools ledig-
lichdazu, dieAdresse eines po-
tenziellenKundenzuakquirie-
ren. Hier sei Vorsicht geboten.
Seit der zweiten Jahreshälfte
2025 seien Tools online, die KI-
gesteuert und wenig transpa-
rent seien. „Sie liefern wenig
sinnvolle Ergebnisse. Gerade
in kleinenGemeindenwerden
oft Zahlen erfunden, die einer
Überprüfung durch Profis
nicht standhalten“, sagter.
Grundsätzlich sinddiePreise

an den Immobilienmärkten
weiterhoch. ImmoScout24hat
einen Durchschnittspreis pro
Quadratmeter von rund 2570
Euro in Deutschland errech-

net.SpitzenreiteristMünchen,
wo die höchsten Quadratme-
terpreise – etwa 8270 Euro für
Bestandswohnungen, rund
10 540 Euro für Neubau – ge-
zahlt werden müssen. Frank-
furt liegt mit etwa 5340 Euro
pro Quadratmeter für Be-
standswohnungen und rund
7270Euro fürNeubauauf Platz
zwei.
Hettenbachweistdaraufhin,

dass die Preise in den Randla-
gen der Ballungsräume günsti-
ger würden. „In den ganz peri-
pheren Gebieten zeigen sich
leichte Preisnachlässe, sowohl
beim Kaufen als auch beim
Mieten“, sagter.

Energieeffizienz als
Verkaufsfaktor
„Eine gute Energieeffizienz-
klasse (A-C)kanndenVerkaufs-
preisumbiszu15Prozenterhö-
hen“, sagt Hettenbach. Bei
schlechtenWerten (F-H) erwar-
teten Käufer Preisabschläge,
da in der Regel Modernisie-
rungskosten anstehen. Auch
Bauer hat beobachtet, dass
KaufinteressentenEnergiekos-
ten und künftigen Sanierungs-
aufwand genau kalkulieren.

„Eine gute Energieeffizienz
gehtmeistmit einemniedrige-
ren Hausgeld einher, was die
monatliche Belastung min-
dert“, sagter.
ImmoScout24 kann die

Trends belegen. „Zahlen aus
Q4 2025 zeigen, dass bundes-
weit der durchschnittliche
Quadratmeterpreis für Eigen-
tumswohnungen mit Energie-
effizienzklasse A von rund
5370 Euro (Q1 2021) auf etwa
6100 Euro (Q4 2025) gestiegen
ist – ein Plus von 13 Prozent“,
sagt ein Sprecher. Im gleichen
Zeitraum seien die Preise für
die ineffizientesten Klassen G
undHumjeweils12Prozentge-
sunken.

Vermarktungder Immobilie
Gleich mehrere Immobilien-
portale ermöglichen es Ver-
käufer:innen, sich einen Über-
blick über den Markt zu ver-
schaffenunddie eigene Immo-
bilie zu inserieren. Mit
wenigenMausklicks ist das Ex-
posé der Wohnung oder des
Hauseshochgeladen.Dennoch
raten die Expertinnen und Ex-
perten zur Unterstützung
durch einen Makler oder eine

Maklerin, vor allem, um den
richtigenPreiszuermitteln.
„Der richtige Marktwert ist

die zentrale Stellgröße beim
Immobilienverkauf“, sagtBau-
er. Ein zu niedrig angesetzter
Preis führe schnell zu Vermö-
gensverlust, ein deutlich zu
hoherPreiskönnedenVerkauf
erheblichverzögernund Inter-
essenten abschrecken. „Orien-
tierung an einzelnen Ver-
gleichsfällen, etwa am erziel-
ten Preis einer Nachbarimmo-
bilie, reicht dafür nicht aus, da
individuelle Faktorenwie Grö-
ße, Alter, Bauqualität, Ausstat-
tung und Lage den Wert maß-
geblichbestimmen.“
Laut ImmoScout24 betrug

die Differenz zwischen Ange-
botspreis und Verkaufspreis
im November 2025 in Frank-
furtumdie sechsProzent.Eine
Wohnung, diemit 200 000 Eu-
ro angebotenwurde,wurde al-
so real für 188 000 Euro ver-
kauft.

ErfolgsfaktorenbeimVerkauf
Um seine Immobilie zu ver-
kaufen ist laut Hettenbach das
sogenannteHomestaging, also
die positive Präsentation des
Kaufobjekts, wichtig. So ver-
mittelten professionelle Fotos
und präzise Grundrisse Quali-
tät. „Sie solltendurcheinevoll-
ständige Objektbeschreibung
inklusive Energie-Kenndaten
ergänzt werden“, so Hetten-
bach. Eine detaillierte Lagebe-
schreibung mit Infrastruktu-
rinfos wie Nahverkehr und
Einkaufsmöglichkeiten run-
deten dies ab. Seien Moderni-
sierungen notwendig, könnte
ein Sanierungsfahrplan Auf-
wände konkret machen und
faktenbasierte Preisverhand-
lungen erlauben. Laut Hetten-
bach wächst der Anteil an
Frauen unter den Käufer:in-
nen.

KostenundSteuern
BeimVerkauf einer Immobilie
fällt eine Maklerprovision an,
die hälftig zwischen Käufer
undVerkäufergeteiltwirdund
je nach Vereinbarung drei bis
siebenProzentdesKaufpreises
beträgt.HinzukommenNotar-
und Grundbuchgebühren, die
etwa 1,5 bis zwei Prozent aus-
machen. „Notar- und Grund-
buchkosten, Energieausweis,
Unterlagenbeschaffung, klei-
nere Instandsetzungenundge-
gebenenfalls Vorfälligkeits-
entschädigungen machen et-
wa zehn Prozent des Kaufprei-
ses aus“, sagt Bauer. „Die
Kosten werden oft unter-
schätzt“, sagtHettenbach.

Bei dem Verkauf einer Immobilie müssen Eigentümerinnen und Eigentümer einiges im Blick behalten

VON MECHTHILD HENNEKE

Bloß nichts verschweigen
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S onnenblumenkerne, Mei-
senknödel und Co. helfen

Vögeln durch die kalte Zeit.
Aber auch ihren Durst müssen
die Gartengäste imWinter stil-
len können: „Trinkwasser ist
genauso wichtig, wird jedoch
häufig vergessen“, so Biologin
UrsulaBauervonAktionTier. In
Not geratenVögel, wennnatür-
liche Wasserstellen zufrieren
undkeinNeuschneemehrfällt,
den sie bei Wassermangel im
Winter fressen. Und manche
sind besonders auf zusätzliche
Hilfe angewiesen: Finken und
Spatzen sind Körnerfresser –
dasheißt, ihreNahrungenthält
kaumFeuchtigkeit.
Garten- und Balkonbesitze-

r:innen können den Vögeln ei-
ne Tränke spendieren. Dafür
eignen sich etwa ein Blumen-
untersetzer oder auch eine fla-
che Schale. Sie sollte aber nicht
zu flach sein. Darin platzierte
kleine Steine können den Vö-
geln als Sitzplätze dienen. Die
Vogeltränke wird mit lauwar-
mem Wasser befüllt. Ursula
Bauerempfiehlt, darauf zuach-
ten, dass das Wasser sauber
bleibt. Das ist wichtig, damit
sich keine Krankheitserreger
vermehren können. Also täg-
lich das Wasser wechseln und
das Gefäß vorher mit heißem
Wasser und einer Bürste säu-
bern. dpa

Auch Vögel
haben Durst
Im Winter die Tränke

nicht vergessen

KONSUM & MEHR

W er auf eine Wärmepum-
pewechselt,brauchtviel-

leicht keinen Gasanschluss
mehr – dann kann er einfach
und kostenfrei stillgelegt wer-
den. Doch wenn der Netzbetrei-
ber dafür eine Gebühr verlangt,
sollte man schleunigst Wider-
spruch einlegen. Denn die An-
bieter dürfen die Kosten für die
StilllegungeinesGasanschlusses
nicht an ihre Kunden weitertra-
gen,soeinUrteildesOberlandes-
gerichts Oldenburg (Az. 6 UKI 2/
25), auf welches das Ratgeber-
portal„Finanztip“hinweist.
Trotzdem verlangen mehrere

Netzbetreiber Pauschalen zwi-
schen rund 100 und 2300 Euro
für die Stilllegung. Noch ist die
EntscheidungdesOberlandesge-
richts nicht rechtskräftig. Der
beklagte Netzbetreiber hat ge-
gen das Urteil Revision beim
Bundesgerichtshofeingelegt.
TrotzdemsolltensichVerbrau-

cher:innen bei einer entspre-
chenden Forderung wehren.
Schickt der Netzbetreiber eine
Rechnung und berechnet dabei
die Stilllegung, sollten Kunden
Widerspruch einlegen. „Finanz-
tip“ bietet dafür zwei Muster-
schreibenan–eines fürdenFall,
dass die Kosten bisher nicht be-
zahlt wurden, und eines für die
Rückerstattung. Die gestellte
Rechnung sollte sicherheitshal-
ber auch mit den zusätzlichen
Kosten unter Vorbehalt der Rü-
ckforderung bezahlt werden,
heißt es. Dadurch vermeidet
man Mahn- oder Inkassoverfah-
ren. Zu viel gezahlte Gebühren
können nach der Zahlung noch
zurückverlangtwerden. dpa

Stillgelegter
Gasanschluss

DAS URTEIL

D ie lang ersehnte Sendung
befindetsichinderZustel-

lung,aberSiesindnichtzuHau-
se? Macht nichts, denn bei den
meisten Zustelldiensten lässt
sich das Paket auch noch recht
kurzfristig zu Paketshops,
Nachbarnoder bestimmtenAb-
lageorten umleiten. Was Emp-
fängerinnen und Empfänger
dann aber wissen sollten: Es
drohen rechtliche Fallstricke.
Darauf weist das IT- und Tech-
nikmagazin „c't“ (Ausgabe 3/
2026)hin.
„Wenn der Empfänger aktiv

einen bestimmten Ablageort
angewiesen hat, haftet er ab
dem Zeitpunkt der Ablage für
Verlust oder Beschädigung“,

sagt „c't“-Redakteur Markus
Montz. Nur wenn der Zusteller
eigenhändig–alsoohneexplizi-
teAnweisungdesEmpfängers–
einen Ablageort wählt, bleibt
der Empfänger oder die Emp-
fängerin von der Haftung be-
freit.
Der Haftungsübergang auf

den Kunden gilt laut „c't“ auch
bei der gewünschten Einlage-
rung des Pakets in einer Pack-
station. „Sobald das Paket als

eingelegt vermerkt ist, tragen
die Kunden das Risiko“, sagt
Montz. Und zwar ganz unab-
hängig davon, ob der Kunde
beim Paketdienst registriert ist
odernicht.
Tückisch ist auch, wenn die

Nachbarschaftszustellungaktiv
angewiesen wurde: „Bestreitet
derNachbardenEmpfangeines
laut Zustellmeldung übergebe-
nen Pakets, sind Versender wie
Händler aus der Haftung“, sagt

Montz. Rechtlich unklar sei die
Lage hingegen, wenn der Zu-
steller eigenmächtig entschei-
det, die Sendung beim Nach-
barnabzugeben.

Verschiebenist ratsam

Auf Nummer sicher gehen
Empfängerinnen und Empfän-
ger „c't“ zufolge dann,wenn sie
die Lieferung in einen Pa-
ketshop umleiten lassen oder

den Liefertermin auf einen Tag
verschieben, an dem sie selbst
zur Annahme zu Hause sind.
Diese Möglichkeiten seien be-
sonders sicher,weil erstmit der
persönlichen Annahme der Ge-
fahrenübergangerfolge.
Aber Achtung: Nicht für jedes

Paket steht immer auch jede
Option zur Verfügung. Gerade
bei sperrigen Paketen, hoch-
wertigen Gütern oder Sendun-
genmitAltersprüfungengibtes
Einschränkungen. Zudem
wichtig zu wissen: Die Aufbe-
wahrungsfristen in Paketshops
liegen meist zwischen 7 und 14
Tagen. Wer länger verreist ist,
fährt mit dieser Option also
auchnicht immergut. dpa

Paket verschwunden?
Was Empfängerinnen und Empfänger wissen sollten, bevor sie
Nachbarn, Packstation oder Ablageorte als Lieferoption wählen
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